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Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
der E+C Finance GmbH vom 19. April 2012 für die Geschäftsjahre 2010 und 2011

Datum: 19. April 2012
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: In den Räumlichkeiten der Generalica AG, Oberlandstrasse 98, 8610 Uster 

Gestützt auf Art. 805 OR und in Übereinstimmung mit den Statuten der Gesellschaft laden 
wir Sie zur ordentlichen Gesellschafterversammlung der E+C Finance GmbH vom 19. April 
2012 in Uster ein.

Bilanz und Jahresrechnung liegen ab dem 5. April 2012 gegen Voranmeldung – am Sitz der  
Gesellschaft zur Einsicht auf.

Traktanden Geschäftsjahr 2010

1.  Begrüssung/Feststellung der Anwesenheit und der Anzahl der vertretenen Gesellschaftsanteile.
2.  Protokoll der letzten GV vom 16. April 2010
 Antrag Geschäftsführung: Genehmigung.
3.  Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2010 
 Antrag Geschäftsführung: Genehmigung.
4.  Bilanz, Jahresrechnung Geschäftsjahr 2010 
 Antrag Geschäftsführung: Genehmigung.
5.  Verwendung des Jahresergebnisses
 Gemäss Antrag Geschäftsführung in Jahresrechnung.
6. Décharge-Erteilung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010
 Antrag Geschäftsführung: Erteilung Entlastung.
7.  Varia

Traktanden Geschäftsjahr 2011

1.  Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2011 
 Antrag Geschäftsführung: Genehmigung.
2.  Bilanz, Jahresrechnung Geschäftsjahr 2011 
 Antrag Geschäftsführung: Genehmigung.
3.  Verwendung des Jahresergebnisses
 Gemäss Antrag Geschäftsführung in Jahresrechnung.
4. Décharge-Erteilung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011
 Antrag Geschäftsführung: Erteilung Entlastung.
5.  Varia

Uster, 26. März 2012 E +C Finance GmbH 
   E. Campigotto
 (Vorsitzender der Geschäftsführung)

72381


		2012-03-23T15:05:35+0100
	C=CH,L=Bern,O=Staatssekretariat fuer Wirtschaft (seco),OU=Ressort Publikationen,SN=Tanner,GN=Markus,CN=Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
	Wir bestaetigen die Korrektheit und Vollstaendigkeit dieses Dokuments.




